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Antrag auf Vereinsförderung  
im Rahmen der Richtline zur Vereinsförderung der Stadt 

Lengenfeld und ihrer Ortsteile  
 
Angaben zum Verein und allgemeine Zuwendungsvorrausetzungen  
 
Vereinsname:   

Vereinsregister-Nr.:  

Anschrift (Sitz):  

Vertretungsberechtigte Person:  

Telefon:  

E-Mail:  

Bankverbindung (IBAN):  

 
 

 
Mitglieder: Erwachsene: € Kinder/Jugendliche (U18): € 

Jährliche Mitgliedsbeiträge: Kinder: € Erwachsene € 

 
(nachzuweisen durch Mitgliederliste/Rechenschaftsbericht der letzten Mitglieder-
versammlung/Satzung bzw. Beitragsordnung) 
 

☐ Gemeinnützigkeit anerkannt (Nachweis beifügen) 

☐ Durchführen von Kinder- und Jugendarbeit 

☐ Durchführen von öffentlichen Veranstaltungen bzw. unentgeltliche Unterstützung der Stadt    

    Lengenfeld bei Veranstaltungen:    

    ___________________________________________________________________________ 

 
Beantragte Förderung 
☐ Jährliche Grundförderung 
 ☐ bis 100 Mitglieder = 100 € 

 ☐ 101 bis 300 Mitglieder = 200 € 

 ☐ 301 bis 500 Mitglieder = 300 € 

 
Hier zählen nur Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
 
☐ Kinder und Jugendförderbetrag 
 Im Jahr 10 € pro Mitglied unter 18 Jahre    Summe: __________________  
 
Ausschließlich für die Kinder und Jugendarbeit zu verwenden! Nachweispflicht! 
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☐ Zuwendungen zu baulichen Investitionen und zur Unterhaltung von städtischen 
    Vereinsanlagen 
 Wurden bereits Förderungen durch Bund, Land oder Dachverbände beantragt? 

☐ Ja   ☐ Nein 

 
Einzureichende Unterlagen: Projektbeschreibung, Kosten- und Finanzierungsplan, 
Vereinsbeschluss im Jahr vor geplanten Baubeginn 
 
☐ Unterstützung der Vereine bei der Bewirtschaftung kommunaler Vereinsanlagen 
 Beantragen von Betriebskostenzuschüssen 
 
Einzureichende Unterlagen: Belege der zu bezuschussenden Kosten, Übersicht über die 
finanziellen Verhältnisse des Vereins 
 
☐ Gewährung von Jubiläumsgaben 

Zu besonderen Vereinsjubiläen (25, 50, 75, 100 Jahre usw.)  
50 € pro 25 Jahre Vereinsbestehen 
Gründungsjahr des Vereins: ____________ 
 

Voraussetzung für die Gewährung des Jubiläumszuschusses ist eine offizielle Feierstunde 
oder Veranstaltung anlässlich des Jubiläums mit entsprechender Einladung des 
Bürgermeisters oder eines von ihm festgelegten Vertreters. 
 
 
☐ Hiermit versichern wir, dass alle Angaben der Richtigkeit entsprechen und dass                                        
    die Stadt Lengenfeld keine offenen Forderungen gegenüber unserem Verein hat, die  
    eine entsprechende Förderung ausschließen würden. 
 

 
Ort, Datum:  

Name, Unterschrift  
(Vorsitzender/ Vorsitzende)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte zurück an: Stadt Lengenfeld, Hauptstraße 1, Bereich Tourismus, Kultur und Heimatpflege 


